
                                                                                                                  30.3.2020

Liebe Eltern,

Uns hat gestern folgende Information der Stadt Essen erreicht:

Elternbeiträge für Betreuungs-Kinder für April ausgesetzt (27.03.2020)

Das Familienministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat gestern (26.3.) 

entschieden, dass die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten, in

der Tagespflege und in der Schule für den Monat April ausgesetzt werden. Eine 

rückwirkende Gebührenbefreiung für den halben Monat März lehnt das 

Familienministerium ab. Kosten für die Mittagsverpflegung von Kinder und 

Jugendlichen werden für den Monat April ebenfalls nicht erhoben.

https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1366371.de.html

Nach Rücksprache mit dem Vorstand unseres Fördervereins gilt diese Entscheidung  auch 

für unsere "8-1/8-2" Betreuung!

Daher möchte ich Sie alle umgehend um Folgendes bitten:

Eltern, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, bitten wir, den Dauerauftrag für den

Monat April auszusetzen. Bei erteilten SEPA-Lastschrift-Mandaten erfolgt im April 2020 

keine Abbuchung - weder durch die Stadt noch durch den Förderverein.

Das Gleiche gilt für die Beiträge für das Essensgeld. Auch diese werden für April 2020 

nicht erhoben.

Sollte es Rückfragen geben, melden Sie sich bitte unter 106641@schule.nrw.de.

Herzliche Grüße

Tina Willaschek
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